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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Artikel 1 

Änderung der 1. Waffengesetz-Durchführungsverordnung 
Begutachtungsstellen  

§ 1. (1) Gutachten darüber, ob ein Mensch dazu neigt, insbesondere unter 
psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu 
verwenden, werden vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erstellt. Voraussetzung 
hiefür ist, daß es sich dem Bundesminister für Inneres gegenüber zur Einhaltung 
der Bestimmungen der §§ 3 und 4 verpflichtet. 

 

(2) Der Bundesminister für Inneres führt ein Register jener Einrichtungen, die 
darüber hinaus geeignet sind, Gutachten gemäß Abs. 1 zu erstellen. 

 

(3) Eine Liste der vom Kuratorium für Verkehrssicherheit herangezogenen 
Begutachtungsstellen sowie der im Register geführten Begutachtungsstellen ist bei 
den Waffenbehörden I. Instanz zur Einsicht bereitzuhalten. 

 

(4) Neueintragungen und sonstige Änderungen der Liste sind der 
Landespolizeidirektion des Landes mitzuteilen, in der die Einrichtung ihren Sitz 
hat. Die Landespolizeidirektion hat sie den ihr nachgeordneten Waffenbehörden I. 
Instanz bekanntzugeben; diese haben die bei ihnen aufliegenden Listen 
entsprechend zu korrigieren. 

 

Anforderungen an die Begutachtungsstelle und Eintragung in die Liste Anforderungen an die Gutachter und Eintragung in die Liste 
§ 2. (1) Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat nur Sachverständige 

heranzuziehen, die über eine für die Erstellung solcher Gutachten erforderliche 
Ausbildung und über mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung 
verfügen, und die 

 

 1. über Aufforderung der Behörde oder des Bundesministers für Inneres an 
einer Evaluation der Untersuchungsergebnisse mitwirken; 

 

 2. jährlich an einer mindestens achtstündigen, fachspezifischen Fortbildung, 
die entweder von einer österreichischen Universität, vom Berufsverband 
österreichischer Psychologinnen und Psychologen oder vom Kuratorium 
für Verkehrssicherheit abgehalten wird, teilnehmen; 
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 3. einmal jährlich an einer entweder vom Kuratorium für Verkehrssicherheit, 

vom Berufsverband Österreichischer Psychologen oder einer 
österreichischen Universität abgehaltenen Supervisionsveranstaltung 
teilnehmen. 

 

 § 1. (1) Der Bundesminister für Inneres führt eine Liste jener Gutachter, die 
geeignet sind, Gutachten gemäß § 41 Abs. 1 des Waffengesetzes 1996 (WaffG), 
BGBl. I Nr. 12/1997, zu erstellen. Der Bundesminister für Inneres hat auf Antrag 
Personen in der Liste der Gutachter gemäß § 41 Abs. 4 WaffG einzutragen, die 

  1. in der Liste der Klinischen Psychologen gemäß § 26 des 
Psychologengesetzes 2013 (PlG 2013), BGBl. I Nr. 182/2013, 
eingetragen sind, 

  2. eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufsausübung als klinische 
Psychologen, insbesondere im Bereich der klinisch-psychologischen 
Diagnostik im Erwachsenenbereich, aufweisen und 

  3. die fachspezifische Ausbildung für Gutachter erfolgreich absolviert 
haben. 

 (2) Die fachspezifische Ausbildung für Gutachter im Ausmaß von 40 Einheiten 
ist an einer Ausbildungseinrichtung gemäß § 9 PlG 2013 oder einer 
österreichischen Universität zu absolvieren; diese hat zumindest folgende Inhalte 
zu umfassen: 

  1. Rechtliche Grundlagen, insbesondere auf dem Gebiet des Waffenrechts, 

  2. Fachspezifische klinisch-psychologische Aspekte, 

  3. Rahmenbedingungen der klinisch-psychologischen Gutachtenserstellung, 

  4. Vertiefung der Inhalte durch konkrete Fallstudien. 

 Die Einhaltung der in Abs. 1 Z 1 und Z 2 festgelegten Voraussetzungen sind vor 
Absolvierung der fachspezifischen Ausbildung bei der jeweiligen 
Ausbildungseinrichtung gemäß § 9 PlG 2013 oder österreichischen Universität 
nachzuweisen. 

(2) Auf Antrag werden Einrichtungen in das Register der 
Begutachtungsstellen eingetragen, wenn sich diese dem Bundesminister für 
Inneres gegenüber verpflichten, die Gutachten gemäß den Bestimmungen der §§ 3 
und 4 das ganze Jahr über zu erstellen und für Begutachtungen nur 
Sachverständige gemäß Abs. 1 heranzuziehen. Im Falle eines 

(3) Die Gutachter haben einmal jährlich dem Bundesminister für Inneres 
Daten über Anzahl und Ergebnis der von ihnen vorgenommenen Begutachtungen 
anonymisiert zu übermitteln. 
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Kooperationsvertrages gemäß § 1 Abs. 1 ist der Antrag von allen beteiligten 
Sachverständigen zu stellen; der Vertrag ist vorzulegen. Sämtliche 
Begutachtungsstellen haben einmal jährlich dem Bundesminister für Inneres Daten 
über Anzahl und Ergebnis der von ihnen vorgenommenen Untersuchungen 
anonymisiert zu übermitteln. 

(3) Die Einhaltung der in Abs. 1 und 2 festgelegten Bedingungen ist auf 
Verlangen nachzuweisen. Ist das Kuratorium für Verkehrssicherheit oder eine 
Einrichtung nicht mehr willens oder in der Lage, die erforderlichen Bedingungen 
zu erfüllen oder deren Erfüllung nachzuweisen, ist diese Einrichtung von der Liste 
zu streichen und verliert damit die Eignung, Gutachten zu erstellen. 

(4) Die Gutachter haben die Einhaltung der in Abs. 1 und 2 festgelegten 
Voraussetzungen auf Verlangen des Bundesministers für Inneres nachzuweisen. Ist 
ein Gutachter nicht in der Lage, die Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen 
nachzuweisen, oder verstößt dieser gegen die im WaffG oder in dieser Verordnung 
festgelegten Pflichten, hat der Bundesminister für Inneres einen Bescheid zu 
erlassen und den jeweiligen Gutachter von der Liste zu streichen. Einer 
Beschwerde gegen einen solchen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
Der Gutachter verliert damit die Eignung, klinisch-psychologische Gutachten 
gemäß § 41 Abs. 1 WaffG zu erstellen. 

 Befristung der Eintragung 
 § 2. (1) Die Eintragung in die Liste ist auf fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der 

Eintragung befristet und kann auf Antrag um jeweils fünf Jahre verlängert werden 
(Rezertifizierung). 

 (2) Der Antrag auf Rezertifizierung ist frühestens ein Jahr und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der jeweiligen Frist zu stellen. Der Gutachter bleibt über den 
Fristablauf hinaus jedenfalls bis zur Entscheidung über einen fristgerecht 
gestellten Antrag in der Liste eingetragen. Die Rezertifizierung hat zu erfolgen, 
wenn der Gutachter in den letzten fünf Jahren 

  1. für seine Tätigkeit relevante Fort- und Weiterbildungen über aktuelle 
Entwicklungen und Erkenntnisse der psychologischen sowie anderer 
berufsrelevanter Wissenschaften bei einer Ausbildungseinrichtung gemäß 
§ 9 PlG 2013 oder einer österreichischen Universität sowie 

  2. Supervision 
 im Ausmaß von jeweils 40 Einheiten absolviert hat. Ist dem Antrag auf 

Rezertifizierung stattzugeben, hat der Bundesminister für Inneres den jeweiligen 
Gutachter darüber zu verständigen. Der Bundesminister für Inneres hat im Falle 
der Abweisung einen Bescheid zu erlassen und den jeweiligen Gutachter aus der 
Liste zu streichen. Einer Beschwerde gegen einen solchen Bescheid kommt keine 
aufschiebende Wirkung zu. 
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 Begutachtung 

 § 3. (1) Die Begutachtung hat folgende Teile zu umfassen: 
  1. Vorgespräch, 

  2. Psychologische Tests und Fragebögen sowie 

  3. Explorationsgespräch. 

 (2) Die Begutachtung hat unabhängig, einzeln, persönlich, unmittelbar und in 
der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Reihenfolge durch den Gutachter zu erfolgen. 
§ 32a PlG 2013 gilt nicht. Der Betroffene hat die Waffenbehörde unverzüglich zu 
verständigen, wenn ein anderer als der gemäß § 41 Abs. 1 WaffG bekanntgegebene 
Gutachter das klinisch-psychologische Gutachten erstellen wird. 

 (3) Die Behörde hat den Gutachter über die Ergebnisse und die Zeitpunkte 
der bisher erstellten Gutachten zu informieren. Der Betroffene hat dem jeweiligen 
Gutachter ein zuletzt erstelltes Gutachten beizubringen, sofern dieses nach dem 
gemäß § 62 Abs. 23 WaffG kundgemachten Zeitpunkt und nicht vor mehr als zehn 
Jahren erstellt wurde. Ein solches beigebrachtes Gutachten sowie die von der 
Behörde gemäß § 56a Abs. 6 WaffG übermittelten Daten sind jedenfalls im 
Rahmen der Begutachtung zu berücksichtigen. 

 (4) Die Begutachtung hat mindestens folgende psychologische Bereiche 
abzudecken: 

  1. Kognitive Leistung/Intelligenz, 

  2. Emotionale Stabilität und psychische Belastbarkeit (Emotionsregulation, 
Copingstrategien, Resilienzfaktoren, Attribuierung, Frustrationstoleranz, 
Neurotizismus und Kränkung), 

  3. Selbstregulation, Impulskontrolle und Risikoverhalten (Risikobereitschaft, 
Sensation Seeking und Selbstkontrolle), 

  4. Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit (Selbstreflexion, Soziale 
Eigenständigkeit, Kompetenz- und Kontrollüberzeugung und Integrität), 

  5. Gewissenhaftes Verhalten (Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, 
Gewissenhaftigkeit, Orientierung an Normen und Moral), 

  6. Soziale Verträglichkeit und prosoziales Verhalten (Verträglichkeit, 
Empathie und soziale Anpassung), 
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  7. Dissoziales und normabweichendes Verhalten (Misstrauen, 

Aggressivitäts-, Extremismus- und Radikalisierungstendenzen und 
Feindseligkeit) sowie 

  8. Psychopathologie (inklusive Selbst- und Fremdgefährdung). 

 (5) Im Rahmen des Vorgespräches (Abs. 1 Z 1) sind insbesondere die 
Fragestellung (§ 3a Abs. 1) zu erläutern und der Rahmen und Umfang der klinisch-
psychologischen Begutachtung darzulegen. 

 (6) Im Rahmen der psychologischen Tests und Fragebögen (Abs. 1 Z 2) sind 
mindestens drei unterschiedliche – dem aktuellen Stand der psychologischen 
Wissenschaft entsprechende – Verfahren durchzuführen, wovon mindestens ein 
Verfahren aus dem Bereich kognitive Leistung/Intelligenz und zwei Verfahren aus 
den weiteren Bereichen gemäß Abs. 4 auszuwählen ist. 

 (7) Im Explorationsgespräch (Abs. 1 Z 3) haben die Ergebnisse der 
psychologischen Tests und Fragebögen einzufließen. Zudem ist die Anamnese der 
zu begutachtenden Person aufzunehmen und sind weitergehende Fragen gemäß 
der Fragestellung gemäß § 3a Abs. 1, insbesondere die Motive für den Erwerb 
einer Schusswaffe, zu klären. 

Gutachten Gutachten 
§ 3. (1) Das Gutachten muß unter Bezeichnung des angewendeten Tests 

Aufschluß darüber geben, ob der Betroffene dazu neigt, insbesondere unter 
psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu 
verwenden. 

§ 3a. (1) Auf Basis der Begutachtung hat der Gutachter ein klinisch-
psychologisches Gutachten und eine Mitteilung für die Behörde (Ergebnis eines 
klinisch-psychologischen Gutachtens gemäß § 41 Abs. 1 WaffG) zu erstellen, die 
Aufschluss über die Fragestellung geben, ob der Betroffene dazu neigt, 
insbesondere unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen 
oder sie leichtfertig zu verwenden. Das erstellte Gutachten und die Mitteilung ist 
dem Betroffenen zu übermitteln. Dieser hat das Gutachten zwölf Jahre ab 
Erstellung aufzubewahren. 

 (2) Die Mitteilung für die Vorlage bei der Behörde hat folgende Inhalte 
aufzuweisen: 

  1. Fragestellung, 

  2. Namen, Geburtsdatum und Wohnanschrift der zu begutachtenden Person, 

  3. Datum der Begutachtung, 

  4. von der Behörde übermittelte Daten gemäß § 56a Abs. 6 WaffG, 
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  5. verwendete psychologische Tests und Fragebögen und 

  6. Ergebnis des Gutachtens. 

(2) Das Gutachten ist auf Grund eines Mehrfachwahltests, und zwar des 
„Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2, Basisskalen (MMPI-2, 
Basisskalen)“ samt Streßverarbeitungsfragebogens (S-V-F) oder des 
„Verläßlichkeitsbezogenen Persönlichkeitstests – Version 3 (VPT.3)“ samt 
Fragebogen für Risikobereitschaftsfaktoren (F-R-F) und einer allenfalls 
erforderlichen weitergehenderen Untersuchung des Betroffenen zu erstellen. 

 

(2a) An Stelle des „MMPI-2, Basisskalen“ kann auch das „Eppendorfer 
Schizophrenie-Inventar (ESI)“ gemeinsam mit dem „Kurzfragebogen zur 
Erfassung von Aggressivitätsfaktoren (K-FAF)“, dem „Fragebogen zu 
Kontrollüberzeugungen (IPC)“ und dem S-V-F verbunden mit 

 

 1. „Persönlichkeits-Stil- und Störungs- Inventar (PSSI)“ oder  
 2. „Inventar Klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen (IKP)“ oder  
 3. „NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI)“ oder  
 4. „Big Five Plus One Persönlichkeitsinventar (B5PO)“  
Verwendung finden. Im Falle der Anwendung des NEO-FFI oder des B5PO sind 
diese jeweils mit einer „Allgemeinen Depressionsskala (ADS)“ oder „Beck-
Depressions-Inventar Revision (BDI-II)“ zu verbinden. An Stelle des S-V-F kann 
auch der Mehrfachwahltest „Coping Inventory for Stressful Situations (CISS)“ 
oder „Differentielles Stressinventar (DSIHR)“ eingesetzt werden. 

 

(3) Gelangt die Begutachtungsstelle bereits auf der Grundlage eines Tests 
gemäß Abs. 2 oder 2a zum Ergebnis, daß keine Anzeichen dafür bestehen, daß der 
Betroffene dazu neigt, insbesondere unter psychischer Belastung mit Waffen 
unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden, ist das Gutachten auf 
Grund dieses Tests zu erstellen. 

 

(4) Kann auf Grund des Tests eine Neigung des Betroffenen nicht 
ausgeschlossen werden, unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig oder 
leichtfertig umzugehen, ist auf Verlangen des Betroffenen mit einer 
weitergehenderen Untersuchung nach den allgemein anerkannten Regeln und dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft vorzugehen. 
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 Monitoring 

 § 3b. (1) Auf Verlangen der Behörde oder des Bundesministers für Inneres 
haben die Gutachter an einer Evaluation der Begutachtung oder der Erstellung 
des Gutachtens mitzuwirken. 

 (2) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, klinisch-psychologische 
Gutachten durch Stichproben fachlich zu überprüfen. Die zu überprüfenden 
Gutachter haben auf Verlangen die Gutachten anonymisiert zu übermitteln. 

 (3) Ergibt das Monitoring gemäß Abs. 1 und 2, dass der Gutachter nicht mehr 
geeignet ist, klinisch-psychologische Gutachten gemäß § 41 Abs. 1 WaffG zu 
erstellen, gilt § 1 Abs. 4 sinngemäß. 

Kosten Kosten 
§ 4. Für die Durchführung des Tests samt Erstellung des Gutachtens gemäß 

§ 3 Abs. 3 gebührt ein im Vorhinein zu entrichtendes Entgelt in der Höhe von 236 € 
exkl. USt. 

§ 4. (1) Für die Durchführung der Begutachtung und die Erstellung des 
Gutachtens samt Mitteilung für die Behörde (§ 3 und § 3a) gebührt ein im 
Vorhinein zu entrichtendes Entgelt in der Höhe von 678 Euro exkl. USt. 

 (2) Das Entgelt gemäß Abs. 1 ist auf der Basis des von der Bundesanstalt 
Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine 
Stelle tretenden Index wertgesichert, wobei die Indexzahl für den Monat 
Jänner 2026 die Ausgangsbasis bildet. Diese Wertsicherungsklausel wird 
angewendet, sofern diese eine Erhöhung oder Verminderung des Entgelts um 
mindestens fünf Prozent bewirkt. Die ermittelten Beträge sind auf volle Euro 
aufzurunden. Die Anpassung erfolgt jeweils zum 1. März eines jeden Jahres in 
jenem Ausmaß, in dem sich der Index im Vergleich zur letzten Anpassung verändert 
hat. Der bei einer solchen Anwendung der Wertsicherungsklausel 
zugrundeliegende Indexwert gilt dann für die nächste Berechnung als Basiszahl. 

Ausnahmen von der vorherigen Einwilligung Ausnahmen von der vorherigen Einwilligung 
§ 7. Für das Verbringen von Schußwaffen (§ 37 WaffG) der Kategorie B und 

C sowie von Munition für diese Schußwaffen aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union in das Bundesgebiet benötigen Gewerbetreibende, die zum 
Handel mit nichtmilitärischen Schußwaffen berechtigt sind, keine vorherige 
Einwilligungserklärung der zuständigen Behörde; für andere Menschen gilt dies 
nur hinsichtlich des Verbringens der in § 45 genannten Schußwaffen sowie der 
Munition für diese Schußwaffen. 

§ 7. Für das Verbringen von Schußwaffen (§ 37 WaffG) der Kategorie B und 
C sowie von Munition für diese Schußwaffen aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union in das Bundesgebiet benötigen Gewerbetreibende, die zum 
Handel mit nichtmilitärischen Schußwaffen berechtigt sind, keine vorherige 
Einwilligungserklärung der zuständigen Behörde. 
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Dienstwaffen Dienstwaffen 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 
(2) Auf Fremde mit einem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen im 

Bundesgebiet, die nachweisen, daß ihnen im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu 
einem anderen Staat eine Schusswaffe der Kategorie B als Dienstwaffe zugeteilt 
worden ist, haben – sofern Gegenseitigkeit besteht – ein Gutachten gemäß § 8 
Abs. 7 WaffG nur beizubringen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, der 
Betroffene könnte aus einem der in § 8 Abs. 2 genannten Gründe nicht mehr 
verläßlich sein, insbesondere unter psychischer Belastung dazu neigen, mit Waffen 
unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden. 

(2) Auf Fremde mit einem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen im 
Bundesgebiet, die nachweisen, daß ihnen im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu 
einem anderen Staat eine Schusswaffe der Kategorie B als Dienstwaffe zugeteilt 
worden ist, haben – sofern Gegenseitigkeit besteht – ein Gutachten gemäß § 41 
Abs. 1 WaffG nur beizubringen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, der 
Betroffene könnte aus einem der in § 8 Abs. 2 genannten Gründe nicht mehr 
verläßlich sein, insbesondere unter psychischer Belastung dazu neigen, mit Waffen 
unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden. 

Erweiterung bestehender Berechtigungen Erweiterung bestehender Berechtigungen 
§ 9. Sollen Berechtigungen, die durch Ausstellung von Waffenpässen und 

Waffenbesitzkarten nach dem Waffengesetz 1986 erteilt wurden, erweitert werden, 
so erfolgt dies durch Ausstellung entsprechender Dokumente nach diesem 
Bundesgesetz. 

§ 9. Sollen Berechtigungen, die durch Ausstellung von Waffenpässen und 
Waffenbesitzkarten nach dem Waffengesetz 1986 erteilt wurden, erweitert werden, 
so erfolgt dies durch Ausstellung entsprechender Dokumente nach dem 
Waffengesetz 1996. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 9a. (1) Mehrfachwahltests gemäß § 3 Abs. 2 in der Fassung vor 

Inkrafttreten der Verordnung BGBl. II Nr. 301/2012, dürfen bis zum Ablauf des 
31. März 2013 zur Erstellung des Gutachtens gemäß § 3 in der Fassung dieser 
Verordnung verwendet werden. 

§ 9a. (1) Personen, die zum gemäß § 62 Abs. 23 WaffG kundzumachenden 
Zeitpunkt bereits im vom Bundesminister für Inneres geführten Register gemäß § 1 
Abs. 2 in der Fassung vor Inkrafttreten der Verordnung BGBl. II Nr. XX/20XX, 
eingetragen sind, sind von der Pflicht zur erfolgreichen Absolvierung der 
fachspezifischen Ausbildung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 ausgenommen. Für diese 
Personen ist die Eintragung in die Liste auf fünf Jahre ab dem gemäß § 62 Abs. 23 
WaffG kundzumachenden Zeitpunkt befristet und kann diese auf Antrag um fünf 
Jahre verlängert werden (Rezertifizierung). § 2 Abs. 2 gilt. 

(2) Gutachten, die aufgrund eines Mehrfachwahltests gemäß § 3 Abs. 2 in der 
Fassung vor Inkrafttreten der Verordnung BGBl. II Nr. 301/2012 erstellt wurden, 
gelten als Gutachten in der Fassung dieser Verordnung. 
 

(2) Gutachten, die aufgrund eines Mehrfachwahltests gemäß § 3 Abs. 2 in der 
Fassung vor Inkrafttreten der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/20XX erstellt wurden, 
gelten als Ergebnis eines klinisch-psychologischen Gutachtens gemäß § 41 Abs. 1 
WaffG, wenn der Zeitpunkt der Erstellung nicht länger als sechs Monate vor dem 
gemäß § 62 Abs. 23 WaffG kundzumachenden Zeitpunkt liegt. 

 Verweise 
 § 9b. Soweit in dieser Verordnung auf Bundesgesetze verwiesen wird, ist die 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung geltende Fassung maßgeblich. 
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In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 11. (1) § 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 400/2001 tritt mti 
1. Jänner 2002 in Kraft. 

§ 11. (1) § 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 400/2001 tritt mit 
1. Jänner 2002 in Kraft. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
 (5) §§ 1 bis 3b samt Überschriften, § 4, § 7, § 8 Abs. 2, § 9, § 9a sowie § 9b 

samt Überschrift in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/20XX treten 
mit dem gemäß § 62 Abs. 23 WaffG kundzumachenden Zeitpunkt in Kraft. 

  
Artikel 2 

Änderung der 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung 
Informationsfluß Informationsfluss 

§ 1. (1) Die Behörde (§ 48 WaffG) hat dafür Sorge zu tragen, daß den für sie 
Exekutivdienst versehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes der 
Grunddatensatz (§ 55 Abs. 1 WaffG) des Inhabers einer waffenrechtlichen 
Bewilligung, der seinen Hauptwohnsitz in ihrem Sprengel hat, die Art der 
Berechtigung samt deren Kenndaten, ein allenfalls bestehendes vorläufiges 
Waffenverbot (§ 13 Abs. 4 WaffG) sowie Art, Kaliber, Marke, Type und 
Herstellungsnummer aller ihm bewilligter (§§ 17 und 18 WaffG) oder aller als ihm 
überlassen angezeigter (§ 28 WaffG) Schußwaffen seines aktuellen Besitzstandes 
zur Verfügung stehen. 

§ 1. (1) Die Behörde (§ 48 Waffengesetz 1996 – WaffG, BGBl. I Nr. 12/1997) 
hat dafür Sorge zu tragen, dass den für sie Exekutivdienst versehenden Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Grunddatensatz (§ 55 Abs. 1 WaffG) des 
Inhabers einer waffenrechtlichen Bewilligung, der seinen Hauptwohnsitz in ihrem 
Sprengel hat, die Art der Berechtigung samt deren Kenndaten, ein allenfalls 
bestehendes vorläufiges Waffenverbot (§ 13 WaffG) sowie Art, Kaliber, Marke, 
Type und Herstellungsnummer aller  Schusswaffen, die bei ihm in der Zentralen 
Informationssammlung gemäß § 55 WaffG (im Folgenden: Zentrales 
Waffenregister – ZWR) eingetragen sind, zur Verfügung stehen. 

(2) … (2) … 
Verständigungspflicht Verständigungspflicht 

§ 2. (1) Jede Sicherheitsbehörde, die in Kenntnis von der einem Menschen 
erteilten waffenrechtlichen Bewilligung Anhaltspunkte für Zweifel an dessen 
waffenrechtlicher Verläßlichkeit gewinnt, hat, sofern ihr nicht selbst als 
Waffenbehörde die Durchführung einer Überprüfung gemäß § 25 Abs. 2 WaffG 
obliegt, die dafür zuständige Behörde zu verständigen. 

§ 2. (1) Jede Sicherheitsbehörde, die in Kenntnis von der einem Menschen 
erteilten waffenrechtlichen Bewilligung Anhaltspunkte für Zweifel an dessen 
waffenrechtlicher Verläßlichkeit gewinnt, hat, sofern ihr nicht selbst als 
Waffenbehörde die Durchführung einer Überprüfung gemäß § 41a Abs. 2 WaffG 
obliegt, die dafür zuständige Behörde zu verständigen. 

(2) Als solche Anhaltspunkte gelten insbesondere: (2) Als solche Anhaltspunkte gelten insbesondere: 
 1. ein Verhalten, das ein Einschreiten nach dem Sicherheitspolizeigesetz, der 

Strafprozeßordnung 1975 oder dem Waffengesetz 1996 erforderlich 
gemacht hat und auf Gewaltbereitschaft schließen läßt; 

 1. ein Verhalten, das ein Einschreiten nach dem Sicherheitspolizeigesetz 
(SPG), BGBl. Nr. 566/1991, der Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. 
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Nr. 631/1975, oder dem WaffG erforderlich gemacht hat und auf 
Gewaltbereitschaft schließen läßt; 

 2. ein Verhalten hinsichtlich dessen der Behörde eine Mitteilung gemäß 
§ 39b Abs. 2 des Unterbringungsgesetzes, BGBl. Nr. 155/1990, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/1997, erstattet wurde; 

 2. ein Verhalten hinsichtlich dessen der Behörde eine Mitteilung gemäß 
§ 39b Abs. 3 des Unterbringungsgesetzes (UbG), BGBl. Nr. 155/1990, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/1997, erstattet wurde; 

 3. …  3. … 
 4. Übertretungen oder Vergehen nach dem Waffengesetz, insbesondere wenn 

die Tat mit einer nicht ordnungsgemäßen Verwahrung von Waffen 
einhergeht. 

 4. Übertretungen oder Vergehen nach dem WaffG oder 
Schusswaffenkennzeichnungsgesetz (SchKG), BGBl. I Nr. 117/2020, 
insbesondere wenn die Tat mit einer nicht ordnungsgemäßen Verwahrung 
von Waffen einhergeht. 

(3) … (3) … 
Sichere Verwahrung Sichere Verwahrung 

§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) … 
(3) Verwahrt der Besitzer einer Schusswaffe der Kategorie B diese 

entsprechend der Information jenes Gewerbetreibenden, bei dem er die Waffe 
erworben hat, so ist ihm dies gegebenenfalls nur dann als seine Verläßlichkeit 
beeinträchtigend anzulasten, wenn die Mangelhaftigkeit für einen um die sichere 
Verwahrung besorgten Waffenbesitzer deutlich erkennbar ist. 

(3) Verwahrt der Besitzer einer Schusswaffe diese entsprechend der 
Information jenes Gewerbetreibenden, bei dem er die Waffe erworben hat, so ist 
ihm dies gegebenenfalls nur dann als seine Verläßlichkeit beeinträchtigend 
anzulasten, wenn die Mangelhaftigkeit für einen um die sichere Verwahrung 
besorgten Waffenbesitzer deutlich erkennbar ist. 

Überprüfung der Verwahrung Überprüfung der Verwahrung 
§ 4. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, den 

Inhaber einer Waffe, die nur auf Grund einer nach dem Waffengesetz 1996 
ausgestellten Urkunde besessen oder geführt werden darf, aufzufordern, deren 
sichere Verwahrung darzutun, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen Zweifel 
daran bestehen, daß der Betroffene die Waffe unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalls (§ 3 Abs. 2) sicher verwahrt. 

§ 4. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, den 
Inhaber einer Waffe, die nur auf Grund einer nach dem WaffG ausgestellten 
Urkunde besessen oder geführt werden darf, aufzufordern, deren sichere 
Verwahrung darzutun, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen Zweifel daran 
bestehen, daß der Betroffene die Waffe unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls (§ 3 Abs. 2) sicher verwahrt. 

(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben von einem Verdacht 
nicht sicherer Verwahrung einer Waffe, die nur auf Grund einer nach dem 
Waffengesetz 1996 ausgestellten Urkunde besessen oder geführt werden darf, die 
Behörde zu verständigen. 

(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben von einem Verdacht 
nicht sicherer Verwahrung einer Waffe, die nur auf Grund einer nach dem WaffG 
ausgestellten Urkunde besessen oder geführt werden darf, die Behörde zu 
verständigen. 

(3) Im Zuge der Prüfung der Verläßlichkeit (§ 25 WaffG) ist von der Behörde 
jedenfalls eine Überprüfung der sicheren Verwahrung des aktuellen Besitzstandes 
anzuordnen. Die Überprüfung ist von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

(3) Im Zuge der Prüfung oder Überprüfung der Verlässlichkeit (§ 41 oder 
§ 41a WaffG) ist von der Behörde jedenfalls eine Überprüfung der sicheren 
Verwahrung des aktuellen Besitzstandes anzuordnen. Die Überprüfung ist von 
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vorzunehmen; diese haben dem Betroffenen die Anordnung der Behörde 
vorzuweisen. 

Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes vorzunehmen; diese haben dem 
Betroffenen die Anordnung der Behörde vorzuweisen. 

(4) … (4) … 
Sachgemäßer Umgang mit Waffen Sachgemäßer Umgang mit Waffen 

§ 5. (1) Im Verfahren zur Ausstellung einer waffenrechtlichen Urkunde hat 
sich die Behörde davon zu überzeugen, ob der Antragsteller voraussichtlich mit 
Schußwaffen sachgemäß umgehen wird; dasselbe gilt anläßlich einer Überprüfung 
der Verläßlichkeit (§ 25 WaffG). 

§ 5. (1) Im Verfahren zur Ausstellung einer waffenrechtlichen Urkunde hat 
sich die Behörde davon zu überzeugen, ob der Antragsteller voraussichtlich mit 
Schußwaffen sachgemäß umgehen wird; dasselbe gilt anläßlich einer Überprüfung 
der Verläßlichkeit (§ 41a WaffG). 

(2) … (2) … 
Ermessen bei der Ausstellung von Waffenpässen Ermessen bei der Ausstellung von Waffenpässen 

§ 6. Das der Behörde in § 21 Abs. 2 WaffG eingeräumte Ermessen darf nur 
im Rahmen privater Interessen geübt werden, die einem Bedarf (§ 22 Abs. 2 
WaffG) nahekommen. 

§ 6. Das der Behörde in § 21 Abs. 1, 2 und 3 sowie § 35 Abs. 1 und 2 WaffG 
eingeräumte Ermessen darf nur im Rahmen privater Interessen geübt werden, die 
einem Bedarf (§ 22 Abs. 2 WaffG) nahekommen. 

Verzicht auf genehmigungspflichtige Schußwaffen Verzicht auf genehmigungspflichtige Schusswaffen 
§ 7. (1) Übergibt der Eigentümer einer Schusswaffe der Kategorie B, deren 

Erwerb seinerzeit angezeigt wurde, diese Waffe der Behörde und erklärt er 
schriftlich und unwiderruflich auf sein Eigentum zugunsten der Republik 
Österreich zu verzichten, so hat die Behörde die Waffe zu übernehmen und 
hierüber dem bisherigen Eigentümer unverzüglich eine Bestätigung auszufolgen. 

§ 7. (1) Übergibt der Eigentümer einer Schusswaffe, deren Erwerb seinerzeit 
angezeigt oder registriert wurde, diese Waffe der Behörde oder einer 
Sicherheitsdienststelle und erklärt er schriftlich und unwiderruflich auf sein 
Eigentum zugunsten der Republik Österreich zu verzichten, so hat die Behörde 
oder die Sicherheitsdienststelle die Waffe zu übernehmen und hierüber dem 
bisherigen Eigentümer unverzüglich eine Bestätigung auszufolgen. 

(2) Die Verzichtserklärung ist jener Behörde zur Kenntnis zu bringen, die den 
Waffenpaß oder die Waffenbesitzkarte ausgestellt hat; dies gilt als Meldung gemäß 
§ 28 Abs. 7 WaffG. 

(2) Die Verzichtserklärung ist jener Behörde zur Kenntnis zu bringen, die den 
Waffenpaß oder die Waffenbesitzkarte ausgestellt hat; dies gilt als Anzeige gemäß 
§ 28 Abs. 8 oder § 34 Abs. 8 WaffG. 

Pflichten ermächtigter Gewerbetreibender Pflichten ermächtigter Gewerbetreibender 
§ 8. (1) … § 8. (1) … 
(2) Der gemäß § 32 Abs. 1 WaffG ermächtigte Gewerbetreibende darf für die 

Vornahme der Registrierung nur solche Mitarbeiter als Benutzer heranziehen, die 
sich ihm gegenüber zur Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß § 6 des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, verpflichtet haben. Benutzer 
sind von der weiteren Benutzung auf Dauer oder für eine bestimmte Zeit von der 
Ausübung ihrer Zugriffsberechtigung auszuschließen, wenn 

(2) Der gemäß § 32 Abs. 1 WaffG ermächtigte Gewerbetreibende darf für die 
Vornahme der Registrierung nur solche Mitarbeiter als Benutzer heranziehen, die 
sich ihm gegenüber zur Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß § 6 des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, verpflichtet haben. Benutzer 
sind von der weiteren Benutzung auf Dauer oder für eine bestimmte Zeit von der 
Ausübung ihrer Zugriffsberechtigung auszuschließen, wenn 

 1. …  1. … 
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 2. sie die Daten nicht entsprechend den für den Betrieb des ZWR (Zentrales 

Waffenregister) maßgeblichen Bestimmungen verarbeiten. 
 2. sie die Daten nicht entsprechend den für den Betrieb des ZWR 

maßgeblichen Bestimmungen verarbeiten. 
(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
(6) Der Gewerbetreibende trägt – sofern dies nach der Art seiner Mitwirkung 

bei der Vollziehung des WaffG in Frage kommt – für die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen Vorsorge, dass die Waffenbehörden sämtliche 
Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungspflichten nach der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) innerhalb der gesetzlichen Fristen jederzeit 
erfüllen können. 

(6) Der Gewerbetreibende trägt – sofern dies nach der Art seiner Mitwirkung 
bei der Vollziehung des WaffG in Frage kommt – für die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen Vorsorge, dass die Waffenbehörden sämtliche 
Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungspflichten nach der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 127 vom 23.05.2018 
S. 2 (im Folgenden: DSGVO), innerhalb der gesetzlichen Fristen jederzeit erfüllen 
können. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 
Technische Vorkehrungen Technische Vorkehrungen 

§ 10. (1) und (2) … § 10. (1) und (2) … 
(3) Der Zugriff auf das ZWR ist nur nach geeigneter Identifikation des 

Benutzers durch die Funktion Bürgerkarte (Chipkarte oder Handysignatur) 
möglich. Sämtliche Zugangsdaten (z. B. TID, BENID, PIN, TAN) sind geheim zu 
halten. Es ist sicherzustellen, dass unbefugte dritte Personen keinen Zugriff auf die 
Zugangsdaten und etwaige erforderliche Hilfsmittel wie Chipkarte oder Handy-
SIM-Karte haben. 

(3) Der Zugriff auf das ZWR ist nur nach geeigneter Identifikation des 
Benutzers durch die Funktion Elektronischer Identitätsnachweis (E-ID) gemäß 
§§ 4 ff des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004, möglich. Sämtliche 
Zugangsdaten sind geheim zu halten. Es ist sicherzustellen, dass unbefugte dritte 
Personen keinen Zugriff auf die Zugangsdaten und etwaige erforderliche 
Hilfsmittel haben. 

(4) … (4) … 
Kontrolle durch den Bundesministers für Inneres Kontrolle durch den Bundesministers für Inneres 

§ 11. Der Bundesministers für Inneres kann im Zusammenwirken mit der 
Waffenbehörde durch Stichproben überprüfen, ob die Verarbeitung der Daten des 
ZWR im dortigen Bereich den einschlägigen Bestimmungen entsprechend erfolgt 
und die erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen worden sind. 

§ 11. Der Bundesminister für Inneres kann im Zusammenwirken mit der 
Waffenbehörde durch Stichproben überprüfen, ob die Verarbeitung der Daten des 
ZWR im dortigen Bereich den einschlägigen Bestimmungen entsprechend erfolgt 
und die erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen worden sind. 

Verwenden des Zentralen Melderegisters Verwenden des Zentralen Melderegisters 
§ 12. (1) Zur Identifizierung eines Betroffenen gemäß § 55 Abs. 8 WaffG darf 

eine Abfrage im Zentralen Melderegister nur erfolgen, wenn der Betroffene durch 
Vor- und Familienname sowie das Geburtsdatum und allenfalls auch einen 
bisherigen Wohnsitz eindeutig bestimmt werden kann. 

§ 12. (1) Zur Identifizierung eines Betroffenen oder in Zusammenhang mit der 
Überprüfung des Wohnsitzes eines Betroffenen im Bundesgebiet gemäß § 55 Abs. 8 
WaffG darf eine Abfrage im Zentralen Melderegister nur erfolgen, wenn der 
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Betroffene durch Vor- und Familienname sowie das Geburtsdatum und allenfalls 
auch einen bisherigen Wohnsitz eindeutig bestimmt werden kann. 

(2) Die Bestimmungen der Meldegesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 66/2002, in der geltenden Fassung, gelten sinngemäß für gemäß § 32 Abs. 1 
WaffG ermächtigte Gewerbetreibende. 

(2) Die Bestimmungen der Meldegesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 66/2002, gelten sinngemäß für gemäß § 32 Abs. 1 WaffG ermächtigte 
Gewerbetreibende. 

Sonstige waffenrechtliche Dokumente und Formulare Sonstige waffenrechtliche Dokumente und Formulare 
§ 15. (1) Die Bescheinigung der vorherigen Einwilligung gemäß § 28 Abs. 6 

WaffG ist nach dem Muster der Anlage 4 auszustellen. 
§ 15. (1) Die Bescheinigung der vorherigen Einwilligung gemäß § 20 Abs. 5 

WaffG ist nach dem Muster der Anlage 4 auszustellen. 
(2) Die Registrierungsbestätigung (§ 33 Abs. 1 WaffG) hat inhaltlich dem 

Muster der Anlage 5 zu entsprechen. 
(2) Die Registrierungsbestätigung (§ 33 Abs. 4 WaffG) hat inhaltlich dem 

Muster der Anlage 5 zu entsprechen. 
(3) Die Waffenregisterbescheinigung (§ 33 Abs. 10 WaffG) hat inhaltlich 

dem Muster der Anlage 6 zu entsprechen. 
(3) Die Waffenregisterbescheinigung (§ 55a Abs. 1 WaffG) hat inhaltlich 

dem Muster der Anlage 6 zu entsprechen. 
(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

 Verweise 
 § 15a. Soweit in dieser Verordnung auf Bundesgesetze verwiesen wird, ist die 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung geltende Fassung maßgeblich. 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 16. (1) bis (7) … § 16. (1) bis (7) … 
 (8) § 1 samt Überschrift, § 2 Abs. 1 und 2, § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 1 bis 3, § 5 

Abs. 1, § 6, § 7 samt Überschrift, § 8 Abs. 2 und 6, § 10 Abs. 3, § 12, § 15 Abs. 1 
bis 3, § 15a samt Überschrift, die Anlagen 1, 2 sowie die Anlagen 4 bis 10 in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/202X treten mit dem gemäß § 62 
Abs. 23 WaffG kundzumachenden Zeitpunkt in Kraft. 
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